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Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Haupt, Dr. Frischen
schlager, Haller haben am 16. Oktober 1992 unter der Nr. 3663/J 

an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 
Aufnahme des Beschlußdatums von Bundesgesetzen in die Bundes
gesetzblätter gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

111. Werden Sie veranlassen, daß im Kopf des Bundesgesetzblattes 
neben den Beilagen zu den stenografischen Protokollen des 
Nationalrates auch das Beschlußdatum in Nationalrat und Bun
desrat vermerkt wird? 

2. Wenn nein, warum soll den Normunterworfenen (und auch den 
Abgeordneten und ihren Mitarbeitern) der Zugang zu den par
lamentarischen Materialien unnötig erschwert werden? 

3. Wenn ja, ab wann wird diese Änderung erfolgen?1I 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 3: 
Die Anfrage geht davon aus, daß dadurch, daß das Beschlußdatum 
von Bundesgesetzen in deren Titel nicht mehr abgedruckt wird, 

das Auffinden des entsprechenden stenographischen Protokolls 
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über die Plenumsverhandlungen des Nationalrats erheblich er
schwert wird. Das ist jedoch nicht der Fall. Die Kopfzeile 

jedes Bundesgesetzblatts bezeichnet in Bezug auf den National
rat die Gesetzgebungsperiode, die Regierungsvorlage, den Aus
schußbericht und die Sitzung, in der die Beschlußfassung er

folgt ist, sowie in Bezug auf den Bundesrat den Ausschußbericht 

und gleichfalls die Sitzung, in der die Beschlußfassung erfolgt 

ist. Diese Informationen sind für die Auffindbarkeit entschei

dend und weniger das Datum, da es an einem Tag ja mehrere sit

zungen des Nationalrats geben kann. 
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